
Bekanntgabe 
einer öffentlichen Sitzung 

 
 
 Am Mittwoch, 22.09.2021, um 17:30 Uhr  
 findet im Großer Schrannensaal,  
 eine 17. Sitzung des Stadtrates mit folgender Tagesordnung statt:  
 
 
    Bürgerfrageviertelstunde 
  

    Bericht des Oberbürgermeisters 
  

    Anfragen aus dem Stadtrat (Diese sind vorab schriftlich einzureichen) 
  

1. Vorstellung der Pläne Landesfinanzschule Außenstelle 
Dinkelsbühl Ellwanger Straße durch Herrn Hubert Wagner und 
Herrn Johannes Graseck, Staatliches Bauamt Bereich Hochbau 

  

2. Zwischenbericht zum Haus B durch Stadtbaumeisterin Frau 
Gerhild Vonhold 

  

3. Aufstellungsbeschluss - Bebauungsplan „Dörfliches Wohngebiet 
Neustädtlein“ 

  

4. Zwischenbericht zum Haushaltsvollzug 2021   

5. Jahresbericht und Jahresabschluss mit Jahresabschlussprüfung 
2020 

  

6. Bauhof Dinkelsbühl - Erneuerung der Hallentore   

7. Freiwillige Feuerwehr Dinkelsbühl- Bestätigung des 
Stellvertretenden Kommandanten 

  

8. Gewährung einer Sonderzahlung an die Beschäftigten des 
Altenpflegeheims der Hospitalstiftung 

  

     
Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 29.07.21 
 

  

 
 

Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt. 
 
 
Dinkelsbühl, 15.09.2021 
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Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich 

am 22.09.2021 
 

Vorlagen-Nr.: 3/069/2021 

Berichterstatter: Herzog, Daniel 

Betreff: Aufstellungsbeschluss - Bebauungsplan „Dörfliches Wohngebiet 
Neustädtlein„ 

 
Sachverhaltsdarstellung: 
 
Die Große Kreisstadt Dinkelsbühl plant, für ein neues Dörfliches Wohngebiet im Ortsteil Neustäd-
tlein, einen Bebauungsplan aufzustellen. Durch die Ausweisung eines neuen kleinen Baugebie-
tes mit etwa fünf Bauplätzen kann dem aktuellen Bedarf an Wohnbauflächen in Neustädtlein ent-
sprochen werden. Es soll vordringlich für Einheimische die Möglichkeit geschaffen werden, in 
Neustädtlein zu bauen und zu wohnen. 
 
Nach positivem Stadtratsbeschluss wird der Aufstellungsbeschluss ortsüblich bekannt gemacht. 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit sowie die Unterrichtung Nachbargemeinden und der Behörden 
und Träger öffentlicher Belange kann dann innerhalb weniger Wochen abgeschlossen werden. 
 
Der räumliche Geltungsbereich wird wie folgt abgegrenzt: 
 

 
 

Das Plangebiet schließt im Norden an die bereits bestehende Bebauung des Ortsteiles Neustädt-
lein an. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes (Entwurf) umfasst neben dem Bauland auf 
dem Grundstück Flst.-Nr. 332/1 Gmkg. Neustädtlein auch eine Ortsrandeingrünung Richtung 
Nordosten auf dem Grundstück Flst.-Nr. 332/1. Die angrenzende Nutzungen können wie folgt 
beschrieben werden: 
 

- im Norden befindet sich die freie Landschaft mit landwirtschaftlich genutzten Flächen  
- im Osten grenzt das Plangebiet ebenfalls an landwirtschaftliche genutzte Fläche und darüber 
hinaus an eine vereinzelte Wohnnutzung (Einfamilienhaus) 
- im Süden befindet sich ein Wirtschaftsweg und im weiterem Anschluss Wohnbaunutzung im 
ländlichen Charakter  
- im Westen verläuft der im Süden beginnende Wirtschaftsweg, welcher das Plangebiet Richtung 
Westen einfasst 
 

Neustädtlein liegt als Ortsteil von Dinkelsbühl etwas 2 km von dessen Zentrum entfernt.  
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Anlagen:  
 

AL - 01 – Vorentwurf-BPlan „Dörfliches Wohngebiet Neustädtlein“ 
 

Folgende Dokumente können außerdem entweder im Stadtbauamt eingesehen bzw. von 
dort angefordert werden:  

 

 Vorentwurf - Begründung mit Grünordnungsplan 
 
 
Vorschlag zum Beschluss: 
 
Der Stadtrat beschließt, für den oben dargestellten Lageplan mit Abgrenzungsbereich, gem. § 2 
Abs. 1 BauGB einen Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung im beschleunigten Verfahren 
nach § 13b BauGB aufzustellen. Von der Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB wird abgesehen.  

Ferner wird der Vorentwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 02.09.2021 gebilligt und 
die Verwaltung beauftragt, die Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs.2 BauGB und die Unterrich-
tung der Nachbargemeinden und der Behörden und Träger öffentlicher Belange, deren Aufga-
benbereiche durch die Planung berührt werden können, gemäß § 4 Abs. 2 BauGB, durchzufüh-
ren. 
 
Die Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB erfolgt sowohl durch eine ortsübli-
che Bekanntmachung in der Zeitung und durch die Veröffentlichung der Bekanntmachung auf der 
Homepage der Stadt Dinkelsbühl (auf der Internetseite der Stadt Dinkelsbühl kann sowohl der 
Plan-Vorentwurf als auch die Begründung und der Umweltbericht als pdf-Dokument während der 
Auslegungszeit heruntergeladen werden - Internetadresse: 
www.dinkelsbuehl.de/deutsch/alle/stadt-dinkelsbuehl/bauleitplanverfahren/). 
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Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich 

am 22.09.2021 
 

Vorlagen-Nr.: 2/067/2021 

Berichterstatter: Wegert, Walter 

Betreff: Zwischenbericht zum Haushaltsvollzug 2021 

 
Sachverhaltsdarstellung: 
 
Der Bericht erfolgt in der Sitzung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorschlag zum Beschluss: 
 
Der Bericht dient zur Kenntnis. 
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Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich 

am 22.09.2021 
 

Vorlagen-Nr.: SWD/021/2021 

Berichterstatter: Fensterer, Steffen 

Betreff: Jahresbericht und Jahresabschluss mit Jahresabschlussprüfung 
2020 

 
Sachverhaltsdarstellung: 
 
Gemäß § 25 EBV legt die Werkleitung den Jahresabschluss, den Anhang mit Anlagennachweis, 
die Erfolgsübersicht und den Lagebericht über den Oberbürgermeister vor.  
 
Die Jahresabschlussprüfung ist wie beauftragt durch die BKWP Wiedemann & Partner mbB, 
Wirtschaftsprüfergesellschaft, Renatastr. 73, 80639 München erfolgt. Das Ergebnis der Prüfung 
ist in einem ausführlichen Prüfungsbericht dargestellt worden. Der Jahresabschluss weist eine 
Bilanzsumme in Höhe von 25.454.666,78 Euro und einen Jahresgewinn in Höhe von 491.817,07 
Euro aus. 
 
Wesentliche Beanstandungen haben sich nicht ergeben. Der Bestätigungsvermerk wurde ohne 
Einschränkung erteilt.  
 
Anlagen 
Jahresbericht und Jahresabschluss 2020 
Jahresabschluss 2020 – Allgemeiner Teil 
Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss 2020 
 
 
 
Vorschlag zum Beschluss: 
 
Der Jahresabschluss 2020 mit Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang mit Anlagennach-
weis, Erfolgsübersicht und Lagebericht der Stadtwerke wird festgestellt. Der Gewinn des Jahres 
2020 in Höhe von 491.817,07 Euro wird auf neue Rechnungen vorgetragen. Die Gewinnvorträge 
bis zum Jahr 2019 werden den allgemeinen Rücklagen 2020 zugeführt. 
 
Der Werkleitung und dem Oberbürgermeister wird für das Jahr 2020 Entlastung erteilt.  
 
Die öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses und der Jahresabschlussprüfung 2020 
ist zu veranlassen. Der Jahresabschluss und Prüfbericht ist bei den Stadtwerken an 7 Tagen 
während der üblichen Geschäftszeiten zur Einsichtnahme aufzulegen.  
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Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich 

am 22.09.2021 
 

Vorlagen-Nr.: 3/075/2021 

Berichterstatter: Vonhold, Gerhild 

Betreff: Bauhof Dinkelsbühl - Erneuerung der Hallentore 

 
Sachverhaltsdarstellung: 
Durch den Bauhofbrand wurden die Hallentore der angrenzenden Gebäude derart beschädigt, 
dass ein Auswechseln der 34 Jahre alten Tore notwendig wird. 
Anstatt der vorhandenen Schub-Falttore werden nun zeitgemäße Sektionaltore eingebaut. Dazu 
fand eine beschränkte Ausschreibung statt, in der fünf Firmen aufgefordert wurden, ein Angebot 
abzugeben. 
Zur Submission ging lediglich ein Angebot ein, das sich nach fachtechnischer und rechnerischer 
Prüfung auf 96.466,16 € beläuft. 
 
 
 
 

Haushaltsrechtliche Vermerke: 
1.  Die Gesamtausgaben der Maßnahme/Vergabe betragen 0,00 € 

2.  Haushaltsmittel vorhanden: ja/nein 0,00 € bei HSt.:       

3.  Die über-/außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 0,00 € werden gedeckt durch: 

- Einsparungen bei HSt.:       

 - Mehreinnahmen bei HSt.:       

- Veranschlagung im Nachtragshaushalt 20 

  
 

Vorschlag zum Beschluss: 
Es wird beschlossen, den Auftrag an die Fa. Tortechnik Heinen GmbH, Wassertrüdingen, zu er-
teilen. 
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Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich 

am 22.09.2021 
 

Vorlagen-Nr.: 1/012/2021 

Berichterstatter: Bosch, Bettina 

Betreff: Freiwillige Feuerwehr Dinkelsbühl- Bestätigung des 
Stellvertretenden Kommandanten 

 
Sachverhaltsdarstellung: 
 
Am 21.07.2021 wurden nach dem Ausscheiden von Herrn Wilfried Meier die Wahlen des Stell-
vertretenden Kommandanten bei der Freiwilligen Feuerwehr Dinkelsbühl durchgeführt.  
 
Dies führte zu folgendem Ergebnis: 
Herr Alexander Hoch, Lehengütingen 83, 91626 Schopfloch, wurde am 21.07.2021 zum Stellver-
treter des Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Dinkelsbühl gewählt.  
 
Gemäß Art. 8 Abs. 4 BayFwG bedürfen die Gewählten jeweils der Bestätigung durch die Stadt 
Dinkelsbühl im Benehmen mit dem Kreisbrandrat. Die Bestätigung ist zu versagen, wenn ein 
Gewählter fachlich, gesundheitlich oder aus sonstigen wichtigen Gründen ungeeignet ist. Die 
Bestätigung der Kommandanten und ihrer Stellvertreter ist kein Geschäft der laufenden Verwal-
tung ohne grundsätzliche Bedeutung nach Art. 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 der Gemeindeordnung für 
den Freistaat Bayern (GO) - zuständig ist deshalb der Stadtrat.  
 
Die Auflagen des Kreisbrandrates sind einzuhalten. 
 
 
Vorschlag zum Beschluss: 
 
Herr Alexander Hoch wird unter Berücksichtigung der vom Kreisbrandrat vorgeschlagenen Aufla-
gen als Stellvertreter des Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Dinkelsbühl bestätigt. 
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Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich 

am 22.09.2021 
 

Vorlagen-Nr.: 1/013/2021 

Berichterstatter: Staufinger, Thomas 

Betreff: Gewährung einer Sonderzahlung an die Beschäftigten des 
Altenpflegeheims der Hospitalstiftung 

 
Sachverhaltsdarstellung: 
 
In den letzten Jahren konnte gegen Ende des Jahres an die Beschäftigten des Altenpflegehei-
mes der Hospitalstiftung Dinkelsbühl jeweils eine gewisse Summe (50 % eines Monatsgehaltes) 
als Sonderzahlung ausbezahlt werden. 
 
Zum Stand 31.08.2021 haben wir auf der Einnahmenseite ein Plus im Vergleich zum Vorjahr um 
ca. 60.000 € und auf der Ausgabenseite bewegen wir uns unter den Vorjahresaufwendungen. 
 
Die Corona-Pandemie hat dem Personal im Pflegebereich enorm viel abverlangt. In unserem 
Altenpflegeheim wurde unter den erschwerten Arbeitsbedingungen Großartiges geleistet. Als 
Anerkennung für diese besonderen Leistungen soll deshalb heuer ausnahmsweise ein volles 
Monatsgehalt ausbezahlt werden. Damit soll dieses Engagement entsprechend gewürdigt und 
auch finanziell honoriert werden.  
 
Im Vorjahr haben wir mit einem Gewinn von 23.022 € abgeschlossen. Nach den derzeitigen 
Prognosen könnte der Gewinn für 2021 auf ca. 30.000 € hinauslaufen, wobei hier dann schon die 
Sonderzahlung i.H.v. 100 % eines Monatsgehaltes berücksichtigt worden ist.  
 
Vorschlag zum Beschluss: 
 
Es wird beschlossen, an die Beschäftigten der Hospitalstiftung im Jahr 2021, zusammen mit dem 
Gehalt für den Monat November, eine Sonderzahlung in Form von 100 % des jeweiligen Okto-
bergehalts zu bezahlen. 
 
Für Beschäftigte, die erst im Laufe des Jahres 2021 den Dienst aufgenommen haben, erfolgt die 
Bezahlung anteilmäßig; bei vorzeitigem Ausscheiden im laufenden Jahr 2021 erfolgt keine antei-
lige Ausschüttung.  
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